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       Es wird angeregt, weitere und genauere Angaben zum Umfang der Alternativenprüfung zu 

machen. Nach der Bodenschutzklausel gemäß  §1a Abs. 2 BauGB soll „die Notwendigkeit 
der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden. 
Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt 
werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“  Ggf. kann hier auch ein Brachflächen- 
und Baulückenkataster einbezogen werden. 

        Die Belange des Bodenschutzes sind im Umweltbericht durch die Erstellung eines Boden-
schutzkonzepts zu berücksichtigen, damit insbesondere folgende Punkte bearbeitet wer-
den können: 

 
o   Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen mit konkreter Beschreibung der geplan-

ten Maßnahmenumsetzung 

o   Räumliche Darstellung der baubegleitenden Bodenschutzmaßnahmen 

o   Bodenmanagement während der Ausführungsphase 

o   Überprüfung der Möglichkeiten zur Versickerung von unbelastetem Niederschlags-

wasser zum Erhalt der Grundwasserneubildung statt Ableitung 
 

         Die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes soll vorzugsweise durch eine Bodenkundliche 
Baubegleitung erfolgen. Diese soll durch gutachterliche Begleitung in der Ausführungspha-
se die Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen sicherstellen. 

 
Unabhängig davon halte ich es für erforderlich, die folgenden Festsetzungen/Hinweise im Bebau-
ungsplan zu berücksichtigen: 
 

1. Werden bei Erdarbeiten, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten, auffällige Gerüche 
oder Verfärbungen des Bodens oder Abfallstoffe vorgefunden, sind die Bauarbeiten einzu-
stellen und die Bodenschutzbehörde des Kreises Herford umgehend hierüber zu informie-
ren. 

 
2. Die Versiegelung und Inanspruchnahme von Flächen im Plangebiet ist auf das absolut 

notwendige Minimum zu begrenzen. 
 

3. Für Vorhaben im Plangebiet , einschließlich der Errichtung der Anlagen zur Erschließung 
des Gebietes, ist eine Bodenkundliche Baubegleitung in analoger Anwendung zur DIN 
19639 vorzusehen, um schädliche Einwirkungen auf den Boden zu minimieren.  

 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplans.  
 
Südlich (ca. 60 m Abstand zum geplanten Baufeld), östlich (ca. 30 m Abstand) und nördlich (ca. 45 
m Abstand) des B-Plangebietes liegt bestehende Wohnbebauung vor. Die nördlich liegenden 
Wohnhäuser befinden sich teilweise im Geltungsbereich des B-Plans 116 mit einer Festsetzung 
als WR und dementsprechend einzuhaltenden Immissionsrichtwerten von 50/35 dB(A) tags / 
nachts. Laut Begründung werden die aus dem Gewerbegebiet zu erwartenden Emissionen auf-
grund der getroffenen Festsetzungen auf die Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes be-
schränkt. 
 
Betriebszeiten während der Nachtstunden (22:00 – 06:00 Uhr) werden voraussichtlich aufgrund 
der Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung nicht möglich sein. Die Einhaltung der jeweiligen ge-
bietsbezogenen Immissionsrichtwerte ist in den Baugenehmigungsverfahren ggf. durch eine 
schalltechnische Prognose nachzuweisen. 
 




